
1972. DM
NF 7 (VINH 450.) Aschendorff, Münster ıner Besinnung auf d nt! Gesetzeskritik

(7—15) Antwort ZUuU geben auf Doppel-
Diese Dissertation SEe{Z| sich nach ner frage: pezifisch istliche Gesichts-
gedehnten Wertung der geschichtlich-dogma- punkte „kann/muß die Kirche” den G1e Fra-
tischen Fragestellungen und der einschlä- genden angeben und „welchen Sachverhalt
gigen exegetischen Unternehmungen be- hat die rche bei iıhrer eigenen echts-
sonderen Apk 1, 5 f: 5, 9 f und 2ZU, reform berücksichtigen ?” In The-
auseinander. PeIL wird Ergebnis der nter-
Es zeig S1' l aß der Verfasser der Apk suchung zusammengefaßt. —  EL Abschnitte ent-

falten den at] und zeitgenössischen Hinter-
Motiv Blick auf EX 19, 6; Is 6l1, 6; Dn
In der urchristlichen Tradition vorgegebene grund der nt! Aussage. Reiches Material

dem judentum ausgebreitet, dasund das zeitgenössische Kult- und Herr-
u sowohl inem differenzierteren Beurteilen jüdischenschaftsverständnis bearbeitet, Gesetzesverständnisses eit Jesueinem heilsimmanenten Enthusiasmus seiner

eser, als auch der aszination durch Kai- Mit echt kritisiert Vf. diesbezügliche Pau-
serkult und Synkretismus £ begegnen. Da schalurteile Bultmann, S  d, Strack-
der Priesterbegriff Offens: nicht Billerbeck Ul a.) Respektierung der Schöp-
Mittler- und Opterge: bestimmt wird, fungsordnung, Annahme der von ott ange-
sondern durch die VCc üdischen Tempelkult botenen Gemeinschaft und Suchen der
abgeleitete Vorstellung S „Sich-Gott-Na- Ehre G‚ottes lassen sich alsc posiıtive Motive
hen-Dürfen‘‘, ist  — die die AÄus- den Gesetzesgehorsam 1im Frühjudentum
übung des der Taute STUM atzlich Vei- (40—52)
liehenen Priesterseins in „dieser Welt” noch Jesu Gesetzeskritik (Abschnitt wird z
g  rr gegeben, immer noch und Wel- ter en 3 Themen zusammengeschaut: Gott
terhin die ci|  Q Christus und seinen ordert chts HÜr sich, Gottes Forderung

zustehende We!  errschaft von den ist der Nächste und Hauptgebot. Jesus
Mäöächten „dieses AÄons  44 usurpiert ist (Kai- celbst verstand siıch nich  . als „das Ende des
serKu! Zugleich ıst  — die Erlangung der ZU- Gesetzes“” sondern ceine Kritik richtete sich
künftigen ottesnähe und eITrs! Be£ das errschende Gesetzesverständnis:
das Widerstehen der Versuchung ZUF An- verkündete „Gottes unbedingten un iN-
betung des „Jieres” gebunden. Priesterthum begrenzten eils: der jeder für
und Herrschaft bilden C eschatologische ınen jeden ens: lJebendig 15}  -  47 Er über-
Zusage an die „Überwinder”, Cla sich als windet nicht durch und besseres
Bekenner und Blutzeugen bewährt und - die Mißstände, sondern emühte sich,
ihre in der Taufe zugesagte gung „durch eine  a gene grenzenlose Güte,
bestätigt haben. Nur ö1@e erlangen die Basileia Gottes armherzig! widerspiegelte, die
x '  en erusalem‘  a Die eilszusage Menschen für das ute in ihrem eigenen
ist analog ZUu dischen Apokalyptik Leben und untereinander und 5 auch für
vidualisiert. ott zZzu gewinnen 83) pp'  ie eset-
Die Apk versucht also mittels kultischer zeskritik des Apostels Paulus“ (Abschnitt
Be  eit den Standort des Christen VII) ist Anschluß die Monographie S
der eit der bestimmen, da- vVan Dülmen AuUuSs den paulinischen Haupt-
muit einem präsentischen Heilsenthusiasmus briefen entwickelt. Die pau Recht-
vorzubeugen, der Versu ung S aiser- fertigungslehre mache die „Ohnma des
kult den oden entziehen und das ‚UuSs- Rechts” deutlich. Denn „Gottes vorbehaltlo-
harren“ als die rechte Weise christlicher Entgegenkommen kann Pr ensch
Existenzverwirklichung in der noch cht noch mit einem ebenso adikalen Glauben
vollendeten Heilsgegenwart legitimieren. und Vertrauen entsprechen
Die das gesamte Instrumentar:  1um Die Studie verrat teratur- und Fachkennt-
tischer beherrschende Arbeit bildet nis, kritisch-synthetische Beurteilung CACBHC-
einen wertvollen Beitrag ZUT rhellung der tischer Einzelergebnisse und ist mit bewuß-
Aussagen der Johannesapokalypse, wıe auch 13'l Seitenblick auf die „Lex fundamentalis”

Grundlagenforschung systematischer
Ekklesiologie.

(110, Anm es!  en. Einige Fragen ctel-
len 7 dem Kerz Müt -  Er beim Ärgu-

Taz Franz Zeilinger mentieren mit Qumrantexten (vgl 4
tärker die Überlieferungsgeschichte dieser

LIMBECK MEINRAÄAD, Von der Ohnmacht Schriften beachtet werden, worauf Müller
des Rechts Untersuchungen Ur (Gesetzes- mit aufmer gemacht hat

des Neuen 1 estaments. eolo- vgl Schreiner, Einführung in die Metho-
sche Perspektiven.) atmos, Düssel- den der Exegese)? ] nicht der
dorf 1972 lam. M  IV  A hermeneutische Ansatz verengt, 1LUF

nach der „Gesetzeskritik Jesu” (sic[) U:
Angesichts der Öffentlichen Diskussion des „Apostels 5  ‚47 gefragt wird? Man
ine geeignete Neukodifizierung des staat- est e  > Ausführungen über Jesu Sabbat-
en und kirchlichen versucht mit kritik (65 mit Interesse und CGewinn. Die
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NF 7.) (VIII u. 450.) Aschendorff, Münster 
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Diese Dissertation setzt sich nach einer aus­
gedehnten Wertung der geschichtlich-dogma­
tischen Fragestellungen und der einschlä­
gigen exegetischen Unternehmungen im be­
sonderen mit Apk 1, 5 f; 5, 9 f und 20, 4 ff 
auseinander. 
Es zeigt sich, daß der Verfasser der Apk das 
in der urchristlichen Tradition vorgegebene 
Motiv im Blick auf Ex 19, 6; Is 61, 6; Dn 7 
und das zeitgenössische Kult- und Herr­
schaftsverständnis bearbeitet, um sowohl 
einem heilsimmanenten Enthusiasmus seiner 
Leser, als auch der Faszination durch Kai­
serkult und Synkretismus zu begegnen. Da 
der Priesterbegriff offensichtlich nicht vom 
Mittler- und Opfergedanken bestimmt wird, 
sondern durch die vom jüdischen Tempelkult 
abgeleitete Vorstellung vom „Sich-Gott-Na­
hen-Dürfen", so ist für die Apk die Aus­
übung des mit der Taufe grundsätzlich ver­
liehenen Priesterseins in „dieser Welt" noch 
nicht gegeben, da immer noch und wei­
terhin die an sich Christus und seinen Knech­
ten zustehende Weltherrschaft von den 
Mächten „dieses Äons" usurpiert ist (Kai­
serkult). Zugleich ist die Erlangung der zu­
künftigen Gottesnähe und Mitherrschaft an 
das Widerstehen in der Versuchung zur An­
betung des „Tieres" gebunden. Priestertum 
und Herrschaft bilden die eschatologische 
Zusage an die „Oberwinder", die sich als 
Bekenner und Blutzeugen bewährt und damit 
ihre in der Taufe zugesagte Rechtfertigung 
bestätigt haben. Nur sie erlangen die Basileia 
im „himmlischen Jerusalem". Die Heilszusage 
ist analog zur jüdischen Apokalyptik indi­
vidualisiert. 
Die Apk versucht also mittels kultischer 
Begrifflichkeit den Standort des Christen in 
der Zeit der Kirche zu bestimmen, um da­
mit einem präsentischen Heilsenthusiasmus 
vorzubeugen, der Versuchung zum Kaiser­
kult den Boden zu entziehen und das ,,Aus­
harren" als die rechte Weise christlicher 
Existenzverwirklichung in der noch nicht 
vollendeten Heilsgegenwart zu legitimieren. 
Die das gesamte Instrumentarium exege­
tischer Methodik beherrschende Arbeit bildet 
einen wertvollen Beitrag zur Erhellung der 
Aussagen der Johannesapokalypse, wie auch 
zur Grundlagenforschung systematischer 
Ekklesiologie. 
Graz Franz Zeilinger 

LIMBECK MEINRAD, Von der Ohnmacht 
des Rechts. Untersuchungen zur Gesetzes­
kritik des Neuen Testaments. (Theolo­
gische Perspektiven.) (112.) Patmos, Düssel­
dorf 1972. Kart. 1am. DM 14.-. 

Angesichts der öffentlichen Diskussion um 
eine geeignete Neukodifizierung des staat­
lichen und kirchlichen Rechts versucht L. mit 
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einer Besinnung auf die ntl Gesetzeskritik 
(7-15) Antwort zu geben auf die Doppel­
frage: Welche spezifisch christliche Gesichts­
punkte „kann/muß die Kirche" den sie Fra­
genden angeben und „welchen Sachverhalt 
hat die Kirche bei ihrer eigenen Rechts­
reform zu berücksichtigen?" (108) In 9 The­
sen (108-111) wird das Ergebnis der Unter­
suchung zusammengefaßt. 4 Abschnitte ent­
falten den atl und zeitgenössischen Hinter­
grund der ntl Aussage. Reiches Material aus 
dem Frühjudentum ist ausgebreitet, das zu 
einem differenzierteren Beurteilen jüdischen 
Gesetzesverständnisses zur Zeit Jesu mahnt. 
Mit Recht kritisiert Vf. diesbezügliche Pau­
schalurteile (R. Bultmann, J. Schmid, Strack­
Billerbeck u. a.). Respektierung der Schöp­
fungsordnung, Annahme der von Gott ange­
botenen Gemeinschaft und das Suchen der 
Ehre Gottes lassen sich als positive Motive 
für den Gesetzesgehorsam im Frühjudentum 
nennen (40-52). 
Jesu Gesetzeskritik (Abschnitt VI) wird un­
ter den 3 Themen zusammengeschaut: Gott 
fordert nichts für sich, Gottes Forderung 
ist der Nächste und das Hauptgebot. Jesus 
selbst verstand sich nicht als „das Ende des 
Gesetzes", sondern seine Kritik richtete sich 
gegen das herrschende Gesetzesverständnis; 
er verkündete „Gottes unbedingten und un­
begrenzten Heilswillen, der zu jeder Zeit für 
einen jeden Menschen lebendig ist". Er über­
windet nicht durch ein neues und besseres 
Recht die Mißstände, sondern bemühte sich, 
„durch seine eigene grenzenlose Giite, die 
Gottes Barmherzigkeit widerspiegelte, die 
Menschen für das Gute in ihrem eigenen 
Leben und untereinander und damit auch für 
Gott selbst zu gewinnen" (83). ,,Die Geset­
zeskritik des Apostels Paulus" (Abschnitt 
VII) ist im Anschluß an die Monographie von 
A. van Dülmen aus den paulinischen Haupt­
briefen entwickelt. Die paulinische Recht­
fertigungslehre mache die „Ohnmacht des 
Rechts" deutlich. Denn „Gottes vorbehaltlo­
sem Entgegenkommen kann der Mensch nur 
noch mit einem ebenso radikalen Glauben 
und Vertrauen entsprechen" (100). 
Die Studie verrät Literatur- und Fachkennt­
nis, kritisch-synthetische Beurteilung exege­
tischer Einzelergebnisse und ist mit bewuß­
tem Seitenblick auf die „Lex fundamentalis" 
(110, Anm 3) geschrieben. Einige Fragen stel­
len sich dem Rez. Müßte nicht beim Argu­
mentieren mit Qumrantexten (vgl. z. B. 37 ff) 
stärker die Oberlieferungsgeschichte dieser 
Schriften beachtet werden, worauf K. Müller 
mit Nachdruck aufmerksam gemacht hat 
(vgl. J. Schreiner, Einführung in die Metho­
den der biblischen Exegese) 7 Ist nicht der 
hermeneutische Ansatz verengt, wenn nur 
nach der „Gesetzeskritik Jesu11 (sie!) und 
des „Apostels Paulus" gefragt wird? Man 
liest die Ausführungen über Jesu Sabbat­
kritik (65 ff) mit Interesse und Gewinn. Die 



Explikationen 8. Hauptgebot 77 £f) der Niederkunft als Folge eines e15  ich-
Anschluß nl den Artikel vV«e Chr. Burchard geschlechtlichen Umganges 1nes Gottes m  E
stellen Z  vv  ar die komplizierte Traditionsge- einer Jungfrau verstanden) TrOtZ des A
schichte V  5 Mk 12, 25—3. PaIT ersicht- danach klingenden Wortlautes wirklich
lich heraus, machen aber die komplexe bi- gemeint ist  7 vgl die Philo-Stelle: „Wenn
be!  eologische ÄAussage nicht einsich- ott mıf der Seele verkehren begonnen
tig, obgleich weittragende Folgerungen BEe- hat etc‘1 (21) der Darlegung der heo-
sn sind, die in der e2se münden logischen Aussagen der KGen, die zutreft-
J. die Menschen Jesus hinzog, wWäalr fend „eher‘ als „Geschichtsdeutungen denn
nicht die Korrektheit Se1Nes Verhaltens, 0} „als geschichtliche Referate‘” verstanden
dern die Spontaneität seiner üte (Hervor- den (37), zeig verdienstvoll auch bis-
ebung V, Rez.)} atuch außerhalb des (je- her kaum bekannte zahlensymbolische S
cetzes‘ mı+ eser anthropologisch- WEe1se (JaD, Jeschua-Jechoschua) auf.
soziologischen Formulierung das Mysterium Im breit ausgeführten Kap. über esus und
der Person und Sendung Jesu umfassend BE- die Religionsparteien seiner eit 41—137)
NUS und VOT Tlem dem en Befund 1r U. etonft, f Jesus mit den Pha-
entsprechend umschrieben? nnen darauf rısaern grundsätzlich nicht Il mit ihrer
rechtstheologische Konsequenzen S5inn der Praxis) in Divergenz stand (63 f); n die

Vt eingangs gestellten 2 Fragen aufge- daraus entspringenden Auseinandersetzun-
baut werden? Vermißt wird Totz der Kı  uUurze  &r
der Studie wenigstens ein Verweis auf die gen Jesu die urchris Polemik
zu Thema relevanten exte den Deu-

mit den Pharisäern der einzigen nach
noch maßgeblichen „Partei“”) an 70) Auftf-

teropaulinen und die bedeutsamen tellen schlußreich ist der Hinweis auf den llKor 12, und Müßte B-  m gerade eine tionalen Trend” bei den Sadduzäern, Wes-
Untersuchung grundsätzlicher rage- halb INan 611e B-  H einfa:| als iberale
stellung auch den oOtiven nachgehen, Wes- Kollaborateure OMs cehen darf; S1e rich-
halb gerade Paulus U, 2 Kor wIıie beurteilend wird an gen, lalß ir c1e
Röm 12 ff derart detaillierte Anweilsungen „nationale Interessen und assimilatorische
und „Reglementierungen“” vgl 111 oben) Politik ke  ine unüberbrückbaren Gegensätzetrifft? der sollten nicht der rage-
stellung des Buches ctärker die Motive der

bedeuten“ (73 Die Beziehungen Jesu
den bes. ausführlich behandelten) Qumran-Redaktionstätigkeit Z 1nes Mt herange- Essenern wurden seinerzeit „überpointiert”,

‚Ogen werden wofür übrigens rauch- fehlen doch bei esus gerade die „JUDL:  |=
bare Monographien Irotz dieser kri- spezifischen” Lehren Jesus Y  War also
tischen Anfragen hat die Studie das Posi- kein QOumraner, ber auch ke:  1n Mitglied der
tivum, gedrängter Form atente ToObleme Zelotenpartei. Ergibt sich S S en Evv
deutlich be:  z Namen zZuUu nennen und eindeutig das Eingebettetsein Jesu im ze1t-
el  n genössischen jüdischen Milieu, erhellt au
SE Pölten/Wien Ferdinand Staudinger 1 G-  _n minder klar, Jesus, bes

folge seines einmaligen Selbstbewußtseins,
keiner der 3 jüdischen „Parteien” 7uzu0rd-KURT, Jesus 1777 Lichte der

Religionsgeschichte des Judentums. ien ist, auch nicht jener der Apokalyptiker,
Herold, Wien 1973. Kart. lam. G 148.—.

denen er noch HL meisten nahestan!
im Kap über den Prozeß Jesu wird auf-

Auf den Hintergrund der Sn sa  rel:  igiösen Vorstel- grund von reichem religionsgeschichtlichemlungen des Judentums ZUr eıt Jesu ıınter- Material die „grundsätzliche eschichtlich-
cucht wichtige Teile der V, Jesusüber- keit“ der Überlieferung ber das Verhör
lieferung; der CO erbrachte Nachweis der (es handelt Si|  Q nicht um einen Prozeß) Jesu
‚„milieugerechten“ Berichterstattung den VOT dem Synedrion verteidigt; . 14, bis
Evv soll und annn als (zusätzlicher) Be- Parr ist allerdings nicht als Prozeßproto-
wWels für die Geschichtlichkeit der Jesus- koll rAN verstehen, sondern gibt 1 die
tradition dienen (7 Kap die den en Glauben wichtigen Phasen
Kindheits eschichten (KGen) Jesu zeig! des Verhörs wieder. Jesus wurde von Pila-
ausgehen von der christologischen Glau- {us rechtsgültig A Tode verurteilt. Die in
bensformel Röm 1, 3 C (ob nicht den Evv deutliche Tendenz der Entiastung
richtiger mıt „eingese alsc Schn Gottes In des Pilatus bei gleichzeitiger Belastung der
Macht e  LO übersetzen so| die at] Ur- Juden) ist  . au eingegeben V Bestre-
sprünge des Messiastitels „Sochn Davids” wie e die risten VOr den römischen Tib1i-
auch SEeINe Entwi 5  Ü
Schrifttum auf; wWenn Abschnitt über

nalen zu entlasten Im Kap .  ber die
Auferstehung Jesu wird einsichtig gemacht,

„Sohn der Jungfrau” festgestellt WIT'|  d, das die „Scherben-bringen-Glück-Theologie”
Motiv der ungfrauengeburt (IG) komme V, Marxsen in der Luft w  Venn
auch reiın jüdischen e  en O (19 {f), B-  Pn die Realität der Erscheinung des
S0 darf doch bezweifelt werden, ob in n Auferstandenen zugibt. Da den en die
angeführten Belegen die (diese Sinne Vorstellung von der (an Jesus geschehenen)
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Explikationen zum Hauptgebot (77 ff) im 
Anschluß an den Artikel von Chr. Burchard 
stellen zwar die komplizierte Traditionsge­
schichte von Mk 12, 28-34 parr übersicht­
lich heraus, machen aber die komplexe bi­
beltheologische Aussage nicht ganz einsich­
tig, obgleich weittragende Folgerungen ge­
zogen sind, die in der These V münden: 
,, ... was die Menschen zu Jesus hinzog, war 
nicht die Korrektheit seines Verhaltens, son­
dern die Spontaneität seiner Güte (Hervor­
hebung v. Rez.} - auch außerhalb des Ge­
setzes" (110). Ist mit dieser anthropologisch­
soziologischen Formulierung das Mysterium 
der Person und Sendung Jesu umfassend ge­
nug und vor allem dem biblischen Befund 
entsprechend umschrieben? Können darauf 
rechtstheologische Konsequenzen im Sinn der 
vom Vf. eingangs gestellten 2 Fragen aufge­
baut werden? Vermißt wird trotz der Kürze 
der Studie wenigstens ein Verweis auf die 
zum Thema relevanten Texte aus den Deu­
teropaulinen und die bedeutsamen Stellen 
1 Kor 12, 3 und 7. Müßte nicht gerade eine 
Untersuchung von so grundsätzlicher Frage­
stellung auch den Motiven nachgehen, wes­
halb gerade Paulus in Gai, 1. u. 2 Kor wie 
Röm 12 ff derart detaillierte Anweisungen 
und „Reglementierungen" (vgl. 111 oben} 
trifft? Oder sollten nicht wegen der Frage­
stellung des Buches stärker die Motive der 
Redaktionstätigkeit z. B. eines Mt herange­
zogen werden (wofür es übrigens brauch­
bare Monographien gibt} 7 Trotz dieser kri­
tischen Anfragen hat die Studie das Posi­
tivum, in gedrängter Form latente Probleme 
deutlich beim Namen zu nennen und anzu-
regen. 
St. Pölten/Wien Ferdinand Staudinger 

SCHUBERT KURT, ]esus im Lidite der 
Religionsgesdiidite des Judentums. (200.) 
Herold, Wien 1973. Kart. 1am. S 148.-. 

Auf den Hintergrund der religiösen Vorstel­
lungen des Judentums zur Zeit Jesu unter­
sucht Sch. wichtige Teile der ev. Jesusüber­
lieferung; der so erbrachte Nachweis der 
„milieugerechten" Berichterstattung in den 
Evv soll (und kann) als (zusätzlicher} Be­
weis für die Geschichtlichkeit der ev. Jesus­
tradition dienen (7 f}. Im Kap. über die ev. 
Kindheitsgeschichten (KGen) Jesu zeigt Sch., 
ausgehend von der christologischen Glau­
bensformel in Röm 1, 3 f (ob man V. 4 nic;ht 
richtiger mit „eingesetzt als Sohn Gottes in 
Madit etc." übersetzen sollte?) die atl Ur­
sprünge des Messiastitels „Sohn Davids" wie 
auch seine Entwicklung im rabbinischen 
Schrifttum auf; wenn im Abschnitt über 
„Sohn der Jungfrau" festgestellt wird, das 
Motiv der Jungfrauengeburt (JG) komme 
auch in rein jüdischen Quellen vor (19 ff), 
so darf doch bezweifelt werden, ob in den 
angeführten Belegen die JG (diese im Sinne 

der Niederkunft als Folge eines fleisdilidi­
gesdileditlidien Umganges eines Gottes mit 
einer Jungfrau verstanden) - trotz des z. T. 
danach klingenden Wortlautes - wirklich 
gemeint ist; vgl. die Philo-Stelle: ,,Wenn 
Gott mit der Seele zu verkehren begonnen 
hat etc" f (21) Bei der Darlegung der theo­
logischen Aussagen der KGen, die zutref­
fend „eher'' als „Geschichtsdeutungen" denn 
,,als geschichtliche Referate" verstanden wer­
den (37), zeigt Sch. verdienstvoll auch bis­
her kaum bekannte zahlensymbolische Hin­
weise (JaD, Jeschua-Jechoschua) auf. 
Im breit ausgeführten Kap. über Jesus und 
die Religionsparteien seiner Zeit (41-137) 
wird u. a. betont, daß Jesus mit den Pha­
risäern grundsätzlich {nicht nur mit ihrer 
Praxis} in Divergenz stand (63 f}; an die 
daraus entspringenden Auseinandersetzun­
gen Jesu knüpfte die urchristliche Polemik 
mit den Pharisäern ( der einzigen nach 70 
noch maßgeblichen „Partei''} an {70}. Auf­
schlußreich ist der Hinweis auf den „na­
tionalen Trend" bei den Sadduzäern, wes­
halb man sie nicht einfachhin als liberale 
Kollaborateure Roms sehen darf; sie rich­
tiger beurteilend wird man sagen, daß für sie 
„nationale Interessen und assimilatorische 
Politik keine unüberbrückbaren Gegensätze 
bedeuten" (73 f}. Die Beziehungen Jesu zu 
den (bes. ausführlich behandelten) Qumran­
Essenern wurden seinerzeit „überpointiert'', 
fehlen doch bei Jesus gerade die „qumran­
spezifischen" Lehren (109). Jesus war also 
kein Qumraner, aber auch kein Mitglied der 
Zelotenpartei. Ergibt sich zwar aus den Evv 
eindeutig das Eingebettetsein Jesu im zeit­
genössischen jüdischen Milieu, so erhellt aus 
ihnen nicht minder klar, daß Jesus, bes. zu­
folge seines einmaligen Selbstbewußtseins, 
keiner der 3 jüdischen „Parteien" zuzuord­
nen ist, auch nicht jener der Apokalyptiker, 
denen er noch am meisten nahestand. 
Im Kap. über den Prozeß Jesu wird auf­
grund von reichem religionsgeschichtlichem 
Material die „grundsätzliche Geschichtlich­
keit" der ev. Oberlieferung iiber das Verhör 
(es handelt sich nicht um einen Prozeß) Jesu 
vor dem Synedrion verteidigt; Mk 14, 55 bis 
64 Parr ist allerdings nicht als Prozeßproto­
koll zu verstehen, sondern gibt nur die für 
den christlichen Glauben wichtigen Phasen 
des Verhörs wieder. Jesus wurde von Pila­
tus rechtsgültig zum Tode verurteilt. Die in 
den Evv deutliche Tendenz der Entlastung 
des Pilatus (bei gleichzeitiger Belastung der 
Juden) ist {auch} eingegeben vom Bestre­
ben, die Christen vor den römischen Tribu­
nalen zu entlasten (163). Im Kap. über die 
Auferstehung Jesu wird einsichtig gemacht, 
daß die „Scherben-bringen-Glück-Theologie" 
(170) v. W. Marxsen in der Luft hängt, wenn 
man nicht die Realität der Erscheinung des 
Auferstandenen zugibt. Da den Juden die 
Vorstellung von der (an Jesus geschehenen} 
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